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Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom Unser Zeichen 
      

Datum 
     .08.2023 

Stellungnahme der Stadt Leipzig zur 3. Änderung des Entwurfs des Flächennutzungsplans 
der Stadt Taucha gemäß § 4 Abs. 2 BauGB     
 
 
Sehr geehrter  
 
danke für die Übersendung des Entwurfs der o.g. Planung in der Fassung von 12/2022 mit der 
Möglichkeit zur Stellungnahme.   
 
Die Stadt Leipzig hatte sich u.a. mit Stellungnahmen in 08/2014, 09/2016 und zuletzt vom 
30.04.2020 zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) geäußert und hierzu bei 
Beachtung der gegebenen Hinweise keine Bedenken. Soweit die Hinweise nicht bereits 
berücksichtigt wurden, behalten sie weiterhin ihre Gültigkeit. 
 
Zum aktuell vorliegenden Entwurf des FNP der Stadt Taucha hat die Stadt Leipzig folgende 
Hinweise: 
 
Wohnbauflächen 
Der FNP-Entwurf sieht 14 ha zusätzliche neue Wohnbauflächen gegenüber dem Entwurf von 2020 
vor. Daher kommt der nachvollziehbaren Herleitung des Wohnflächenbedarfs besondere Bedeutung 
zu. Dabei sollte u.a. das in den nächsten Jahren deutlich steigende Potenzial an freiwerdenden 
Wohnungen durch den demographischen Wandel und Umzug in barrierefreie Wohnungen in die 
Bedarfsberechnungen miteinbezogen werden. Wertvolle Zahlen zu Eigenentwicklungs- und 
wanderungsbedingten „Zusatzbedarfen“ liefert hierzu das durch die Forschungsprojekte „interko2“ 
und „StadtLandNavi“ entwickelte Regionale Berechnungs- und Monitoring-System (s.u.).  

 
Erneuerbare Energien 
Das Thema „Ausbau Erneuerbarer Energien“ wird im FNP nicht eigenständig behandelt. 
Aufgrund der steigenden Bedeutung des Themas wäre es empfehlenswert hierzu 
umfangreichere Aussagen in den FNP aufzunehmen. Unabhängig davon wäre es 
wünschenswert, das Thema in der Region in abgestimmter Weise strategisch angehen zu 
können. In diesem Sinne äußerten sich auch die Teilnehmenden der Runde zur Regionalen 
Kooperation in Leipzig am 22.08.2023, an der Bürgermeister Meier als Vertreter der Stadt 
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Taucha und ich teilnahmen und in der sich die anwesenden (Ober-)Bürgermeister für eine 
weitergehende Zusammenarbeit in der Region zu dieser Thematik aussprachen. 
 

Niederschlagswasser 
Für die Niederschlagswasserbewirtschaftung ist sowohl in der Begründung zur 3. Änderung des 
FNP als auch in der Stellungnahme der KWL bereits ausgeführt, dass anfallendes 
Niederschlagswasser dezentral zu bewirtschaften ist.  
 
Dies sollte nach unserer Empfehlung entsprechend dem natürlichen Wasserkreislauf sowie in 
Abhängigkeit von konkreten geographischen Parametern (z.B. Topographie, Relief und 
Landnutzung) durch Retention mit bemessener (gedrosselter) Ableitung, Versickerung sowie 
Verdunstung reguliert werden. Die Verdunstung über flächenhafte Retentionsanlagen, die 60 bis 80 
% des Niederschlags aufnehmen können, ist dabei besonders wichtig. Die Gestaltung der 
Retentionsanlagen kann vielfältig sein, von multifunktionalen Senken in öffentlichen oder privaten 
Grünanlagen bis zur Nutzung natürlicher Senken entlang von Gewässern. 
 
Parthenaue 
Die Parthenaue, die eine klare Landschaftsstruktur aufweist, sollte von Bebauung und Infrastruktur 
weitgehend freigehalten werden. So sollte diese neben ihrer Bedeutung für den Landschafts-, Natur- 
und Artenschutz sowie der Erholungsfunktion vor allem zur Aufwertung der Gewässersituation sowie 
zur besseren, d.h. ökologisch orientierten Beherrschung von Durchflussspitzen („Hochwasserereig-
nissen“) dienen. Dies gilt in gleichem Maße für die Zulaufgewässer.  
 
Lösegraben 
Im Einzugsgebiet des Lösegrabens (Abschnitt zwischen Tauchaer Straße und Mündung in die 
Parthe) sind aufgrund der ungünstigen hydromorphologischen Eigenschaften und des Mangels an 
natürlichen Retentionsräumen Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässersituation dringend zu 
empfehlen. 
 
B 87n 
Die Aussagen zum Stand des Straßenbauvorhabens B 87n im Punkt 4.1.6 der Begründung werden 
zur Kenntnis genommen einschließlich des bisher nicht eingereichten Antrags von der DEGES auf 
Durchführung eines Raumordnungsverfahrens. Im aktuellen Entwurf zum FNP (Begründung) entfällt 
die Änderung Nr. 17. Der in der Planzeichnung als nachrichtlich gekennzeichnete Trassenverlauf der 
B 87n parallel zur Bahnanlage wird zur Kenntnis genommen und ist aus unserer Sicht ausreichend. 
 
Hingewiesen wird, dass ab September 2023 die Fortschreibung des Verkehrsmodells durch das 
Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leipzig erfolgt. Hier werden die derzeit bekannten Informationen 
zum Verlauf und Kenntnisstände der B 87 bzw. B 87n berücksichtigt. 
 
Gewerbliche Baufläche westlich Merkwitz 
Hinsichtlich der direkt an die Stadt Leipzig angrenzenden Fläche (Nutzungszuweisung einer 
gewerblichen Baufläche westlich von Merkwitz) wird davon ausgegangen, dass das B-Plan-
Verfahren in enger Abstimmung mit der Stadt Leipzig durchgeführt werden wird, u.a. auch im 
Hinblick auf die Umweltbelange, wie bspw. zu den in der FNP-Begründung (S. 51) zur Verringerung, 
Vermeidung und zum Ausgleich vorgeschlagenen Maßnahmen. Diesbzgl. möchten wir Sie darüber 
informieren, dass im Rahmen des B-Plans Nr. 750 „Industriepark Nord“ die Stadt Leipzig einen 
Grünzug zur Abschirmung des Ortsteils Hohenheida plant. Die Stadt Leipzig würde es begrüßen, 
wenn dieser Grünzug zur Abschirmung Hohenheidas, auch vom neuen Gewerbegebiet, in Taucha 
fortgesetzt werden könnte und daher planerisch im FNP und späteren B-Plan-Verfahren 
berücksichtigt werden könnte. 
 
Regionales Monitoring-System 
In Zukunft kann bei weiteren Änderungen des FNP wie auch bei den genaueren Ausgestaltungen 
der Bebauungspläne außerdem auf die im Rahmen der Forschungsprojekte „StadtLandNavi“ und 
„interko2“ entwickelten Instrumente und Monitoring-System zurückgegriffen werden. Dieses wird in 
Kürze frei über das Internet verfügbar sein und kontinuierlich räumliche Informationen bis auf die 
Ebene von Ortsteilen liefern. Mit dem Tool können die Nutzer mit Hilfe von Indikatoren Rahmen-
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bedingungen für ihre Entscheidungen mit Bezug zum Landmanagement beobachten. Dazu zählen 
die Eignung von Ortsteilen für die Wohnbauflächenentwicklung, Wohnbauflächenbedarfe und 
vorhandene Wohnbaupotenziale. Bei einem Über- bzw. Unterschreiten von Schwellenwerten zeigt 
das Monitoring Handlungsbedarfe auf.  
 
Im Sinne einer flächen- und verkehrssparenden, nachhaltigen Siedlungsentwicklung steht die Stadt 
Leipzig auch nach Abschluss der o.g. Forschungsprojekte einer regionalen Abstimmung zur 
Siedlungsflächen- und Freiraumentwicklung positiv gegenüber. 
 
Sonstige Hinweise 
Für künftige aus dem FNP entwickelte Verfahren, u.a. B-Plan-Verfahren sollten folgende Hinweise 
beachtet werden: 
 
Die vorhabenbedingt zu erstellenden Niederschlagswasserkonzepte der östlich an den Leipziger B-
Plan 750 „Industriepark Nord“ angrenzenden Gewerbeflächen sind aufgrund des funktionalen 
Zusammenhangs nach Möglichkeit mit den Entwässerungskonzepten des bereits bestehenden 
Gewerbegebietes zu betrachten, um wasserwirtschaftlichen Fehlentwicklungen vorzubeugen bzw. 
gegebenenfalls bestehende Defizite zu korrigieren.  
 
In der im Auftrag der Stadt Leipzig und der BMW AG beauftragten Verkehrsuntersuchung wurden u. 
a. Schwachstellen/Konflikte im Bereich der BMW-Allee auf der Grundlage der Ist-Situation und 
potenziellen Entwicklung rund um das BMW-Werk geprüft und daraus Lösungs- und Anpassungs-
möglichkeiten aufgezeigt. Annahmen zum Verkehrsaufkommen, die aus der Gewerbegebiets-
entwicklung Taucha resultieren, wurden dabei berücksichtigt. Diese Untersuchung ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Eine Detailprüfung im östlichen Bereich der BMW-Allee steht 
noch aus. Im Rahmen der Konkretisierung des geplanten Gewerbestandortes durch die Stadt 
Taucha bitten wir um frühzeitige Beteiligung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 

Amtsleiterin  
 

 

 
Verteiler: 23, 36, 66, 67, 80, 61.10, 61.11  
 
 
 

ENAIO: 61.11.06.03  003  06  02 Stellungnahme 




